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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1986

Norm

ARB Art1 Abs1 lita

ARB 1965 Art1 Abs1 lita

Rechtssatz

Aus der Verletzung eines Vertrages können gesetzliche Schadenersatzp2ichten entstehen und nach der Bestimmung

der ARB fallen nur solche Schadenersatzp2ichten nicht in die Versicherung, die über das Gesetz hinaus in einem

Vertrag übernommen wurden.
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